
 

 

 

 

 

 

IMMO-EST-BEFREIUNG BEI GRUNDSTÜCKSTAUSCH 

 
 

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat erstmals die Voraussetzungen der Befreiungsbestim-

mung für die Immobilienertragsteuer (ImmoESt) bei Tauschvorgängen von Grundstücken im 

Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland konkretisiert. 

 

Die Immobilienertragsteuer umfasst nicht nur die Veräußerungen von Grund und Boden, Gebäuden 

und grundstücksgleichen Rechten, sondern auch Grundstückstauschvorgänge. Somit unterliegt 

auch ein Grundstückstausch der ImmoESt. Gesetzlich sind verschiedene Befreiungstatbestände von 

der ImmoESt vorgesehen. Einer dieser Befreiungstatbestände sieht vor, dass Einkünfte aus Grund-

stückstauschvorgängen im Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland, 

sogenannte Baulandumlegungen, insbesondere nach den für die bessere Gestaltung von Bauland 

geltenden Vorschriften, steuerfrei sind. Nach der Rechtsansicht der Finanz kommt die Befreiung von 

der ImmoESt bei Grundstückstauschvereinbarungen aber nicht zur Anwendung, wenn diese Tausch-

vorgänge auf privatrechtlichen Tauschvorgängen beruhen, unabhängig vom Vorhandensein eines 

öffentlichen Interesses an der Maßnahme. Der VwGH sieht das aber anders. 

 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 

Ausgangslage der Entscheidung des VwGH war, dass ein Eigentümer zweier Grundstücke im Zuge 

eines Straßenbaus einen Teil seiner Grundstücke an die Gemeinde unentgeltlich abtreten musste. 

Diese Abtretung hatte zur Folge, dass die (Rest-)Grundstücke zu schmal für eine Bebauung wurden. 

Der darauffolgende Tausch dieser unbebaubaren Grundstücke mit Grundstücken angrenzender 

Nachbarn um ein neues, bebaubares Grundstück zu erhalten, beurteilte die Finanz zunächst als 

steuerpflichtige Grundstücksveräußerung.  

 

Der VwGH führte dagegen aus, dass die Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland beige-

tragen haben. Die nach der Rechtsprechung insbesondere dann vorliegt, wenn damit relevanten 

öffentlichen Interessen unter dem Gesichtspunkt der besseren Bebaubarkeit gedient wird. Sie 

wurden durch eine Maßnahme der Gemeinde (Erschließung des in Bauland umgewidmeten Bereichs 

durch die Errichtung einer Straße) in Gang gesetzt, womit das öffentliche Interesse an diesen Maß-

nahmen hinreichend dokumentiert wird.  
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Die nach Abtretung der Grundflächen dem Mitbeteiligten verbliebenen Flächen waren für eine Be-

bauung ungeeignet. Ein durch eine solche Situation ausgelöster Tausch wie der hier zu beurteilende 

erfolgt noch „im Rahmen“ der ihm zugrundeliegenden behördlichen Maßnahmen zur besseren Ge-

staltung von Bauland. Somit war die Befreiungsbestimmung anwendbar. 
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